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Bundesgesetz über die Neuordnung der Rechtsverhältnisse der 
Österreichischen Industrieholding Aktiengesellschaft (ÖlAG
Gesetz 2000) (48 d.S.) , sowie Bundesgesetz über die Änderung des 
Bundesgesetzes über die Einbringung der Österreichischen Post
sparkasse in eine Aktiengesellschaft, des postsparkassengesetzes 
1969, des Bankwesengesetzes und des Bundesgesetzes über die 
Errichtung des Staatsschuldenausschusses (49 d . S . ) 

Zu den vom Tndustrieausschuss des Nationalrates zur Begutachtung 
ausgesendeten Regierungsvorlagen erlauben wir uns wie folgt 
Stellung zu nehmen. 

Die Wirtschaftskammer österreich begrUßt die Gesetzesvorhaben 
aus mehreren Gründen : 
• Die Geset z e schaffen den rechtlichen Rahmen für die Privati

sierungsvorhaben der Bundesregierung, wie sie schon im Regie 
rungsübereinkommen dargestellt wurden . Die Wirtschaftskammer 
österreich war immer ein Ver fechter des Privatisierungsge
dankens. Dies u.a. , weil wir der Ansicht sind , daß Eigentum an 
Wirtschaftsunternehmen nicht zu den KernaUfgaben des Staates 
gehört und nur ausnahmsweise rechtzufertigen ist . Außerdem be
deuten Privatisierungen, wenn sie über den Kapitalmarkt erfol 
gen, auch eine Belebung des Kapitalmarktes . 

• Durch die Privatisierungen sowie durch die Verschmelzung von 
ÖIAG, PTBG und PTA sollte es gelingen, die kumulierten Ver
bindlichkeiten von ÖIAG und PTBG (etwa 80 Mrd. S1 abzubauen . 
Dadurch wird auch der Bundeshaushalt von der Haftung für einen 
Großteil der Verb i ndlichkeiten befreit , sowie von der Ver
pflichtung, für einen Teil der Verbindlichkeiten Tilgungen und 
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Zinsenleistungen zu refundieren. Das beweist auch, daß Priva
tisierungen nicht bloß verkürzt unter dem Aspekt budgetärer 
"Eirunaleffekte" gesehen werden können. 

• Schließlich begrUßen wir die Privatisierungsvorhaben, weil die 
Regierungsparteien in ihrem Regierungsübereinkommen angekün
digt haben, daß Privatisierungserlöse über die jeweilige 
Schuldentilgung hinaus für Technologie- und Forschungsför
derung herangezogen werden sollen, bzw. daß sie für eine 
Technologieoffensive zweckgebunden werden sollen. 

§ 4 

Es wird angeregt, in § 4 Abs 1 Satz 1 (Kreis der Aufsichtsrats
mitglieder) auch Persönlichkeiten aus dem Bankbereich oder mit 
langjähriger Kapitalmarkterfahrung zumindest in den Erläuterun
gen zu nennen, weil der Aufsichtsrat auch mit Modalitäten der 
privatisierung befaßt ist (§ 8: Genehmigung des Privatisierungs
programmes, der jährlichen Privatisierungskonzepte) . 

In § 4 Abs. 2 2. Satz sollte der Verweis "im Sinne des § 4 Abs 
1'" konkretisiert werden ("im Sinne des § 4 Abs. 1 Satz 1"). 
Andernfalls könnte interpretiert werden, daß durch den Kreis der 
Aufsichtsratsmitglieder abberufene Aufsichtsratsmitglieder nicht 
wiederbestellt werden können, daß aber im Umkehrschluß gern. § 87 
Abs 3 Aktiengesetz abberufene Mitglieder sehr wohl durch den 
Aufsichtsrat wiederbestellt werden können. Ein derartiges Er
gebnis wäre wohl im Lichte des Gleichheitssatzes bedenklich . 

Weiters stellt sich die Frage, ob sich die Kompetenz der Haupt
versammlung (Finanzminister), gern § 87 Abs 3 AktienG Aufsichts
ratsmitglieder abzuberufen, auch auf die Arbeitnehmervertreter 
gern § 5 erstreckt, und, wenn ja, ob ein derart abberufenes Auf
sichtsratsmitglied von der Bundesarbeitskammer wieder vorge
schlagen werden kann (Nach § 5 Abs 2 Satz 2 ist die Wiederwahl 
der Arbeitnehmervertreter möglich) . 

§ 7 Abs. 3 

Der Gesetzestext spricht u.a. von den "Interessen des Bundes 
insbesondere im Hinblick auf die Bedienung der Schulden der 
ÖIAG'", die bei der Frage des Zeitpunktes und des Modus der 
Privatisierung zu berücksichtigen wären . 
Die erläuternden Bemerkungen sprechen von den Interessen des 
Bundes an einer "möglichst raschen Bedienung der schulden'", die 
von den Organen der ÖIAG zu berücksichtigen sind. 
Es sollte der Eindruck vermieden werden, daß die Ver äußerungen 
überhastet erfolgen sollen, es kann sich zudem ein Widerspruch 
zwischen dem Interesse an einer möglichst raschen Veräußerung 
und dem erstrebenswerten Ziel eines möglichst hohen Ver 
äußerungserlöses ergeben . Im letzteren Fall wäre geWährleistet, 
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daß nach dem Schuldenabbau mehr Mittel für andere Zwecke zur 
Verfügung stehen (z.B . Forschungs- und Technologieoffensive 
und/oder Abbau der Finanzschulden des Bundes) als unter Umstän
den bei einer "möglichst raschen" Veräußerung . In Entsprechung 
zum Gesetzestext sollte in den Erläuterungen daher die Wortfolge 
"möglichst raschen" entfallen. 

Erhaltung der Kompetenzen des Verkehrsarbeitsinspektorates 

Bei der Verschmelzung der PTA und der PTBG mit der ÖIAG sind 
auch arbeitsrechtliche Aspekte zu beachten : 
Durch das Verkehrs - Arbeitsinspektionsgesetz (VAIG) ist das Ver
kehrsarbeitsinspektorat (VAl) zur Kontrolle der Arbeitnehmer
schutzbestimmungen bei der Österreichischen Post AG und der Te
lekom Austria AG berufen . Diese Kompetenz ergibt sich im VAIG 
nur aus dem Umstand , daß es sich um Tochterunternehmungen der 
Post und Telekom Austria AG handelt. Wenn diese zu Tochterunter
nehmen der ÖIAG wUrden, geht die Zuständigkeit auf das Zentral
arbeitsinspektorat (ZAI) über. 

Dies lehnen wir aus folgenden Gründen ab: 

• Die Aufsichtsbehörde für die gesamte Telekornbranche ist im 
Bundesrninisterium für Verkehr, Innovation und Technologie an
gesiedelt, dem auch das Verkehrsarbeitsinspektorat untersteht . 
Dadurch ist bei Verfahren und Bewilligungen eine ministeriums 
interne Koordination zwischen Aufsichtsbehörde und Arbeits
inspektorat geWährleistet . Die beiden Dienststellen haben das 
Einvernehmen herzustellen, damit sind unterschiedliche Aufla
gen bzw . Auffassungen ausgeschlossen. 

• Die Kompetenz des VAl erstreckt sich auf das gesamte Bundes
gebiet, während das ZAI regionale Gliederungen aufweist. Beim 
Ausbau und Betrieb des Telekomnetzes statt mit einem Arbeits 
inspektorat mit insgesamt 19 Kontrollorganen in den einzelnen 
Aufsichtsbezirken konfrontiert zu sein, wäre eine deutliche 
Verschlechterung für das Unternehmen. Gerade für einen bundes
weiten Netzbetreiber, wie die Telekom Austria, müssen einheit
liche Auffassungen und AUflagen geWährleistet sein . 

• Wenn das VAIG nicht zeitgleich mit dem ÖIAG-Gesetz geändert 
wird, hätte dies zur Folge, daß in derselben Branche für die 
Telekom Austria das ZAI, für alle anderen Mitbewerber das VAl 
zuständig wäre. 

Es ist daher notwendig, daß ein in diesem Sinne geändertes Ver
kehrs-Arbeitsinspektionsgesetz zeitgleich mit dem öIAG- Gesetz 
2000 in kraft tritt. 
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Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung . 

Leopold Maderthaner 
Präsident 

freundlichen GrUßen 

G:\KOHNELT\~RlVATIS\OIAG-G2000-Stel12.doC 

Generalsekretär 
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